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1 Textliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 Nr. 1 sowie Abs. 9 BauNVO) 

1.1.1 Im Gewerbegebiet sind die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 3 BauNVO allgemein zulässigen La-

gerhäuser, Lagerplätze und Tankstellen sowie die nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO 

ausnahmsweise zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle und gesundheitliche Zwecke 

sowie Vergnügungsstätten unzulässig. 

1.1.2 Die nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO allgemein zulässigen Anlagen für sportliche Zwecke sind 

nur im Gewerbegebiet Nr. 3 zulässig. 

1.1.3 Im Gewerbegebiet sind die nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Woh-

nungen für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 

gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, unzulässig. Die nach § 8 

Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-

schaftspersonen bleiben hiervon unberührt. 

1.1.4 Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. Hiervon ausgenommen sind der 

Versorgung des Gebiets dienende Läden und Betriebe oder Verkaufsstellen des Lebensmit-

telhandwerks mit einer Verkaufsfläche von jeweils maximal 200 m2 im Gewerbegebiet Nr. 3.  

Ausnahmsweise dürfen die im Gewerbegebiet ansässigen Handwerks- und Gewerbebe-

triebe auf einem der bebauten Betriebsfläche untergeordneten Teil von insgesamt nicht mehr 

als 200 m2 pro Betrieb Produkte verkaufen, die sie im Gebiet selbst hergestellt, weiterverar-

beitet oder weiterbearbeitet haben oder die sie in ihrer handwerklichen oder gewerblichen 

Tätigkeit in branchenüblicher Weise installieren, einbauen oder warten. 

1.1.5 Im Gewerbegebiet sind Logistikbetriebe sowie Kurier-, Paket- und Expressdienstleister un-

zulässig. Hiervon ausgenommen sind Fahrrad-Kurierdienste. 

1.1.6 Im Gewerbegebiet sind alle Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf Darbietungen 

oder Handlungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet sind, unzulässig. 

1.1.7 Für das Gewerbegebiet Nr. 1 wird als Einschränkung festgesetzt, dass wesentlich störende 

Gewerbebetriebe und Anlagen unzulässig sind. 
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1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO) 

1.2.1 Der untere Bezugspunkt für die Höhenermittlung baulicher Anlagen ist die Oberkante des 

Erdgeschoss-Rohfußbodens. Oberer Bezugspunkt ist der oberste Gebäudeabschluss (Ge-

bäudeoberkante). Die festgesetzte maximal zulässige Gebäudeoberkante gilt auch für sons-

tige bauliche Anlagen, jedoch nicht für technische Aufbauten und untergeordnete Bauteile, 

wie z.B. Fahrstuhlschächte, Treppenräume oder Lüftungsanlagen, sofern diese insgesamt 

einen Anteil von 10 % der jeweiligen Dachfläche des Gebäudes nicht überschreiten. 

1.2.2 Die maximal zulässige Höhe von Werbefahnen und Werbeanlagen in Form von Pylonen 

oder Stelen beträgt 7,0 m über der tatsächlichen Geländeoberfläche. Als tatsächliche Ge-

ländeoberfläche gilt bei unverändertem Gelände die natürliche Geländeoberfläche; bei ver-

ändertem Gelände gilt die durch Herstellung entstandene Geländeoberfläche. Die innerhalb 

der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Grünanlage“ zulässige Werbeanlage 

bleibt hiervon unberührt. 

1.3 Zulässigkeit von Stellplätzen (§ 23 Abs. 5 BauNVO) 

Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen den straßenseitigen Grund-

stücksgrenzen und den bis zu den seitlichen Grundstücksgrenzen verlängerten straßensei-

tigen Baugrenzen sind oberirdische Stellplätze unzulässig. Die Zulässigkeit von Fahrradab-

stellplätzen sowie von Parkplätzen für Menschen mit Behinderungen oder sonstige sonder-

berechtigte Personengruppen bleibt hiervon unberührt. 

1.4 Besonderer Nutzungszweck von Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB) 

Innerhalb der festgesetzten Fläche mit dem besonderen Nutzungszweck „Mobilitätszentrum“ 

ist die Errichtung eines öffentlichen Parkhauses oder Parkdecks sowie von Park- und Stell-

plätzen, Fahrradabstellanlagen und sonstigen zweckgebundenen Nutzungen und baulichen 

Anlagen, wie z.B. Car- und Bike-Sharing-Stationen oder Ladestationen für Elektrofahrzeuge, 

zulässig. Darüber hinaus ist die Errichtung und der Betrieb einer Paketstation zulässig. 

1.5 Flächen für die Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Innerhalb der Flächen für die Abwasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung „Regenrück-

haltung“ ist die Errichtung eines naturnah gestalteten Regenrückhaltebeckens als offenes 

und begrüntes Erdbecken einschließlich zugehöriger Entsorgungsleitungen und zweckge-

bundener baulicher Anlagen zulässig. 
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1.6 Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

1.6.1 Innerhalb der öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ sind zweck-

gebundene bauliche Anlagen sowie wasserdurchlässig befestigte Fußwege mit einer Breite 

von maximal 2,5 m zulässig. Eine Möblierung der Aufenthalts- und Freiflächen, z.B. durch 

Sitzbänke, Sitzgruppen oder Sitzstufen, Pflanzkübel, Abfallbehälter, Fahrrad-Anlehnbügel 

und Spielgeräte, ist zulässig. 

1.6.2 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Grünanlage“ sind Fuß-

wege mit einer Breite von maximal 2,5 m zulässig. Darüber hinaus ist eine freistehende Wer-

beanlage zulässig, sofern diese außerhalb der straßenrechtlichen Bauverbotszonen errich-

tet wird und eine maximale Höhe von 12,0 m über der Straßenachse längs der Fahrbahn der 

Alois-Thums-Straße (Bundesstraße B 455), gemessen lotrecht vor der Mitte der Werbean-

lage, nicht überschreitet. 

1.6.3 Die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Verkehrsbegleitgrün“ sind als na-

türliche Grünfläche zu gestalten und dürfen durch Grundstückszufahrten und -zugänge mit 

einer Breite von insgesamt nicht mehr als 15 m je Grundstück unterbrochen werden. 

1.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.7.1 Oberirdische Pkw-Stellplätze sind mit Ausnahme der Zu- und Umfahrten in wasserdurchläs-

siger Bauweise, z.B. mit weitfugigem Pflaster mit einem Mindestfugenanteil von 6 %, Rasen-

gittersteinen mit einem Mindestrasenanteil von 40 %, Porenpflaster oder Schotterrasen, zu 

befestigen. 

1.7.2 Die Verwendung von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien (Folie oder 

Vlies) zur Freiflächengestaltung ist unzulässig. Die Anlage von permanent mit Wasser ge-

füllten Teichen sowie die Verwendung im Zusammenhang mit der Errichtung von Anlagen 

zur Rückhaltung von anfallendem Niederschlagswasser bleiben hiervon unberührt. 

1.7.3 Im Gewerbegebiet sind zur Außenbeleuchtung Leuchten mit LED-Lampen mit einer Farb-

temperatur von weniger als 3.000 K (warmweiße Lichtfarbe), die kein Licht über die Horizon-

tale hinausgehend abstrahlen, zu verwenden. 

1.7.4 Die innerhalb der Flächen für die Abwasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung „Regen-

rückhaltung“ gemäß Baumsymbol mit der Bezeichnung „W“ in der Planzeichnung zur An-

pflanzung vorgesehenen Korbweiden sind alle 3-5 Jahre zurückzuschneiden und als Kopf-

weiden zu entwickeln. 
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1.8 Gebiete, in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen bau-

lichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Er-

zeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 

Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b 

BauGB) 

1.8.1 Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind die nutzbaren Dachflächen von 

Gebäuden und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu min-

destens 50 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungs-

energie auszustatten (Solarmindestfläche). Werden Photovoltaikmodule an der Fassade an-

gebracht oder in diese integriert oder werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren instal-

liert, so kann die hiervon beanspruchte Fläche auf die zu realisierende Solarmindestfläche 

angerechnet werden. 

1.8.2 Die Solarmindestfläche kann auch auf nur einer oder mehreren baulichen Anlagen errichtet 

werden, wenn sichergestellt ist, dass insgesamt eine Fläche errichtet wird, die 50 % aller 

nutzbaren Dachflächen von Gebäuden und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen auf dem jeweiligen Baugrundstück entspricht. 

1.9 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 

25a BauGB) 

1.9.1 Im Gewerbegebiet sind mindestens 10 % der Grundstücksflächen eines Baugrundstückes 

mit einheimischen, standortgerechten Laubbäumen und Laubsträuchern zu bepflanzen. 

Hierbei gilt, dass je 50 m² mindestens ein Baum sowie je 5 m² mindestens ein Strauch an-

zupflanzen sind. Die nach den sonstigen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des 

Bebauungsplanes vorgesehenen Anpflanzungen können hierbei angerechnet werden. 

1.9.2 Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen ist eine geschlossene Anpflanzung mit einheimischen, standortgerechten 

Laubgehölzen in Form einer Laubstrauchhecke vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten. 

Sträucher sind in Gruppen von jeweils 3-5 Exemplaren einer Art zu pflanzen. Bei Abgang 

sind gleichartige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

1.9.3 Je Baumsymbol in der Planzeichnung ist mindestens ein einheimischer, standortgerechter 

Laubbaum mit einem Mindest-Stammumfang von 16-18 cm zu pflanzen und dauerhaft zu 

erhalten. Bei Anpflanzungen außerhalb größerer Grünflächen sind Pflanzscheiben mit min-

destens 4,0 m² Fläche oder Pflanzstreifen mit einer Breite von mindestens 2,0 m je Baum 

vorzusehen. Eine Verschiebung der Pflanzungen von bis zu 10 m gegenüber den zeichne-

risch festgesetzten Standorten ist zulässig. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen 

vorzunehmen. 
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1.9.4 Je Baumsymbol mit der Bezeichnung „W“ in der Planzeichnung ist mindestens eine Korb-

weide (Salix viminalis) mit einem Mindest-Stammumfang von 14-16 cm zu pflanzen und dau-

erhaft zu erhalten. Eine Verschiebung der Pflanzungen von bis zu 15 m gegenüber den 

zeichnerisch festgesetzten Standorten ist zulässig. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflan-

zungen vorzunehmen. 

1.9.5 Je Baumsymbol mit der Bezeichnung „G“ in der Planzeichnung ist mindestens ein einheimi-

scher, standortgerechter und großkroniger Laubbaum aus extra weitem Stand mit einem 

Mindest-Stammumfang von 20-25 cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Eine Verschie-

bung der Pflanzungen von bis zu 5 m gegenüber den zeichnerisch festgesetzten Standorten 

ist zulässig. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

1.9.6 Je fünf oberirdische Pkw-Stellplätze ist mindestens ein einheimischer, standortgerechter 

Laubbaum mit einem Mindest-Stammumfang von 16-18 cm anzupflanzen und dauerhaft zu 

erhalten. Bei Anpflanzungen außerhalb größerer Grünflächen sind Pflanzscheiben mit min-

destens 4,0 m² Fläche oder Pflanzstreifen mit einer Breite von mindestens 2,0 m je Baum 

vorzusehen. 

1.9.7 Oberirdische Stellplatzanlagen für mehr als drei Kraftfahrzeuge sind an ihren Außenkanten, 

ausgenommen im Bereich der Zufahrten und Zuwegungen, mit einer mindestens 1,5 m ho-

hen, geschlossenen Hecken- oder Strauchpflanzung bestehend aus einheimischen, stand-

ortgerechten Arten mit einer Pflanzdichte von mindestens vier Pflanzen je laufendem Meter 

einzugrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. 

1.9.8 Nebenanlagen sind mit rankenden, schlingenden oder kletternden Pflanzen, gegebenenfalls 

unter Verwendung von Rankhilfen, zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. 

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 
(Satzung gemäß § 91 Abs. 1 und 3 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

2.1 Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

2.1.1 Zulässig sind Dächer mit einer Neigung von maximal 10°. 

2.1.2 Dächer mit einer Dachfläche von mehr als 6 m² sind zu einem Anteil von mindestens 50 % 

in extensiver Form fachgerecht und dauerhaft zu begrünen, sofern sie nicht für haustechni-

sche Aufbauten oder zur Belichtung darunter liegender Räume benötigt werden. Die Min-

destaufbaustärke beträgt 10 cm. Die Dachflächen von Garagen und überdachten Stellplät-

zen sowie von Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sind hiervon ausgenommen. 
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2.1.3 Als vollflächige Fassadenfarben sind grelle Farben in Anlehnung an die RAL-Farben Nr. 

1003 (Signalgelb), Nr. 2010 (Signalorange), Nr. 3001 (Signalrot), Nr. 4008 (Signalviolett), Nr. 

6032 (Signalgrün) und Nr. 5005 (Signalblau) unzulässig. Die Farbgestaltung von Werbean-

lagen an Gebäuden bleibt hiervon unberührt. 

2.2 Werbeanlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

2.2.1 Selbstleuchtende Werbeanlagen sowie Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder 

laufendem Licht sind unzulässig. Werbeanlagen an Gebäuden dürfen die jeweilige Außen-

wandhöhe nicht überschreiten. 

2.2.2 Aufschüttungen für Werbefahnen und Werbeanlagen in Form von Pylonen oder Stelen sind 

unzulässig. 

2.3 Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

2.3.1 Zulässig sind ausschließlich offene Einfriedungen, z.B. aus Drahtgeflecht, Stabgitter oder 

Streckmetall in Verbindung mit einheimischen, standortgerechten Laubsträuchern oder Klet-

terpflanzen, sowie die Pflanzung von heimischen Laubhecken. Die Pflanzungen sind dauer-

haft zu erhalten. Mauer- und Betonsockel sind unzulässig.  

2.3.2 Die zulässige Höhe von Einfriedungen beträgt im Gewerbegebiet Nr. 1 bis 3 maximal 1,20 m 

und im Gewerbegebiet Nr. 4 maximal 2,0 m über der tatsächlichen Geländeoberfläche. Als 

tatsächliche Geländeoberfläche gilt bei unverändertem Gelände die natürliche Geländeober-

fläche; bei verändertem Gelände gilt die durch Herstellung entstandene Geländeoberfläche. 

2.3.3 Die Verwendung von Sichtschutzstreifen bei Stabgitterzäunen ist unzulässig. 

2.4 Abfall- und Wertstoffbehälter (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter sind gegen eine allgemeine Einsicht abzu-

schirmen und entweder in Bauteile einzufügen oder einzubeziehen, mit Laubhecken zu um-

pflanzen oder mit beranktem Sichtschutz dauerhaft zu umgeben. 

2.5 Begrünung von baulichen Anlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO) 

Zusammenhängende geschlossene Fassadenflächen von mehr als 80 m², die nicht durch 

Fenster- oder Türöffnungen gegliedert sind, sind flächig und dauerhaft mit Rankpflanzen, 

gegebenenfalls unter Verwendung von Rankhilfen, zu begrünen. Hierbei ist je 2,0 m Außen-

wandlänge mindestens eine Pflanze vorzusehen. Die Festsetzung gilt nicht für Gebäude 

oder Gebäudeteile deren Dachflächen extensiv begrünt sind. 
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2.6 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO) 

2.6.1 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht für eine andere zulässige 

Verwendung benötigt werden, unter Verwendung von einheimischen, standortgerechten 

Laubbäumen und Laubsträuchern als natürliche Grünfläche anzulegen und zu pflegen. 

2.6.2 Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren Materialschüttungen 

bedeckte Flächen, in welchen diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungselement 

sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergärten), sind unzu-

lässig. Stein- oder Kiesschüttungen, die dem Spritzwasserschutz unmittelbar am Gebäude 

oder der Versickerung von Niederschlagswasser dienen, bleiben hiervon unberührt. 

3 Wasserrechtliche Festsetzungen 
(Satzung gemäß § 37 Abs. 4 Satz 2 und 3 HWG i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

Das Niederschlagswasser von nicht dauerhaft begrünten Dachflächen ist in Zisternen oder 

Regenwassernutzungsanlagen mit mindestens 5 m³ Nutzvolumen zu sammeln und als 

Brauchwasser, z.B. für den Grauwasserkreislauf innerhalb von Gebäuden oder zur Bewäs-

serung von Grünflächen, zu verwerten, sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Be-

lange nicht entgegenstehen. Darüber hinaus anfallendes unverschmutztes Niederschlags-

wasser ist auf dem jeweiligen Baugrundstück in Retentionszisternen oder sonstigen Regen-

wassernutzungsanlagen, unterirdischen Speicherboxen oder offenen, naturnah gestalteten 

Erdbecken mit einem Fassungsvermögen von mindestens 10 l je m2 Dachfläche zu sammeln 

und zurückzuhalten. Der Überlauf ist entweder vor Ort zur Versickerung zu bringen oder an 

den Regenwasserkanal anzuschließen. 

4 Abweichung von der Stellplatzsatzung der Stadt Nidda 
(Festsetzung gemäß § 52 Abs. 2 HBO sowie § 91 Abs. 3 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

Abweichend von § 7 der Stellplatzsatzung der Stadt Nidda ist die Herstellung von Stellplät-

zen auch außerhalb des Baugrundstückes innerhalb der festgesetzten Fläche mit dem be-

sonderen Nutzungszweck „Mobilitätszentrum“ zulässig. Ausnahmsweise ist die Herstellung 

von Stellplätzen auch auf anderen Grundstücken im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

zulässig, wenn auf den Grundstücken zentrale Stellplatzanlagen oder Einrichtungen zur Un-

terbringung von Park- und Stellplätzen vorhanden sind. 
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5 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

5.1 Stellplatzsatzung 

Auf die Stellplatzsatzung der Stadt Nidda wird hingewiesen. 

5.2 Gebäudeenergiegesetz 

Auf das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 

Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG) und die hierin 

enthaltenen Vorgaben für einen möglichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden ein-

schließlich einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, 

Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb wird hingewiesen. 

5.3 Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete 

5.3.1 Das Plangebiet befindet sich in der Schutzzone III B des festgesetzten Trinkwasserschutz-

gebietes für die Wasserwerke Kohden, Orbes und Rainrod. Auf die in der entsprechenden 

Schutzgebietsverordnung vom 23.03.1987 (StAnz. Nr. 19/1987, S. 1112) enthaltenen Ge- 

und Verbote wird hingewiesen. 

5.3.2 Das Plangebiet befindet sich innerhalb der quantitativen Heilquellenschutzzone D sowie der 

qualitativen Heilquellenschutzzonen IV des festgesetzten Heilquellenschutzgebietes Bad 

Salzhausen. Auf die in der entsprechenden Schutzgebietsverordnung vom 09.11.1992 

(StAnz. Nr. 45/1992, S. 2836) enthaltenen Ge- und Verbote wird hingewiesen. 

5.3.3 Das Plangebiet befindet sich innerhalb der qualitativen Schutzzone I des Oberhessischen 

Heilquellenschutzbezirks. Die Bestimmungen der entsprechenden Verordnung vom 

07.02.1929 (Hessisches Regierungsblatt Nr. 33) sind zu beachten. 

5.4 Verwertung von Niederschlagswasser 

5.4.1 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisa-

tion ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 

weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-

schaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG). 

5.4.2 Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, ver-

wertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenste-

hen (§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG). 
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5.5 Gewässerrandstreifen 

Im gesetzlichen Gewässerrandstreifen ist das Entfernen von standortgerechten Bäumen und 

Sträuchern sowie das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern, 

der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und die nicht nur zeitweise Ablagerung von 

Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden 

können, verboten. Ferner wird darauf hingewiesen, dass das Erhöhen oder Vertiefen der 

Erdoberfläche im Gewässerrandstreifen einer wasserrechtlichen Genehmigung bedarf (§ 38 

WHG und § 23 HWG). 

5.6 Bodendenkmäler 

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmal-

pflege Hessen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 

anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige 

im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhal-

tung des Fundes zu schützen (§ 21 HDSchG). 

5.7 Kampfmittelbelastung 

Das Plangebiet befindet sich in einem ehemaligen Bombenabwurfgebiet. Vom Vorhanden-

sein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen werden. In 

den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodeneingreifende Baumaß-

nahmen bis zu einer Tiefe von mindestens 5 m durchgeführt wurden, sind keine Kampfmit-

telräummaßnahmen notwendig. Bei allen anderen Flächen ist eine systematische Überprü-

fung (Sondieren auf Kampfmittel) vor Beginn der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten 

und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen bis in einer Tiefe von 5 m (ab 

GOK II. WK) erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll 

grundsätzlich eine EDV-gestützte Datenaufnahme erfolgen. Sofern die Fläche, z.B. wegen 

Auffüllungen, Versiegelungen oder sonstigen magnetischen Anomalien nicht sondierfähig 

sein sollte, sind aus Sicherheitsgründen weitere Kampfmittelräummaßnahmen vor boden-

eingreifenden Bauarbeiten erforderlich. 

5.8 Erdarbeiten und Bodenverunreinigungen 

Werden bei der Durchführung von Erdarbeiten Bodenverunreinigungen oder sonstige Beein-

trächtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen 

kann, sind umgehend die zuständigen Behörden zu informieren. 
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5.9 Bauverbotszonen und Zulässigkeit von baulichen Anlagen 

Längs der Bundesfernstraßen dürfen gemäß § 9 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 

nicht errichtet werden: 

1) Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m bei Bundesstraßen außerhalb der 

zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten, 

jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, 

2) bauliche Anlagen, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke be-

stimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge an Bundesstraßen 

unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen. 

Dies gilt für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs entsprechend. Weiterge-

hende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.  

5.10 Artenschutzrechtliche Vorgaben und Hinweise 

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 

und 14 BNatSchG) sind insbesondere, 

1) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ge-

schützter Vogelarten führen können, außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) durchzu-

führen, 

2) Gehölzrückschnitte und -rodungen außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.03. bis 30.09.) 

durchzuführen. 

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde 

zu beantragen. 

5.11 Hinweise zur Eingriffsminimierung 

5.11.1 Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen insbesondere nachtaktiver Insekten ist für die funk-

tionale Außenbeleuchtung auf aufgeneigte Leuchten, Bodenstrahler, Skybeamer, Kugel-

leuchten oder nicht abgeschirmte Röhren zu verzichten. Licht soll nur dann eingeschaltet 

sein, wenn es benötigt wird und ist außerhalb der Nutzungszeit zu dimmen oder abzuschal-

ten. Künstliches Licht darf nur dorthin strahlen, wo es unbedingt nötig ist. Zur Vermeidung 

ungerichteter Abstrahlung sind daher vollabgeschirmte Leuchten einzusetzen, die nur unter-

halb der Horizontalen abstrahlen und die im installierten Zustand kein Licht horizontal oder 

nach oben abstrahlen. 
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5.11.2 Bei großflächigen transparenten Glasflächen, der Verwendung von stark reflektierenden 

Glastypen oder transparenten Brüstungen ist eine Gefährdung für Vögel (z.B. Vogelschlag) 

zu vermeiden. Geeignete Maßnahmen sind nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft zu 

treffen. 

5.12 Artenauswahl  

Artenliste 1 (Bäume): 

Acer campestre – Feldahorn    Obstbäume: 

Acer platanoides – Spitzahorn    Malus domestica – Apfel 

Acer pseudoplatanus – Bergahorn   Prunus avium – Kulturkirsche 

Carpinus betulus – Hainbuche    Prunus cerasus – Sauerkirsche 

Prunus avium – Vogelkirsche    Prunus div. spec. – Kirsche, Pflaume 

Prunus padus – Traubenkirsche    Pyrus communis – Birne 

Quercus petraea – Traubeneiche  Pyrus pyraster – Wildbirne 

Quercus robur – Stieleiche 

Sorbus aria/intermedia – Mehlbeere 

Sorbus aucuparia – Eberesche 

Tilia cordata – Winterlinde 

Tilia platyphyllos – Sommerlinde 

Artenliste 2 (Straßenbäume): 

Acer campestre – Feldahorn    Fraxinus excelsior ‚Globosa‘ – Kugelesche 

Acer campestre ‚Elsrijk‘ – Feldahorn  Malus tschonoskii – Wollapfel 

Acer platanoides ‚Cleveland‘ – Kegelf. Ahorn Ostrya carpinifolia – Hopfenbuche 

Acer platanoides ‚Columnare‘ – Säulenf. Ahorn  Prunus padus ‘Schloss Tiefurt’ – Traubenkirsche 

Acer platanoides ‚Globosum‘ – Kugelspitzahorn  Prunus x schmittii – Zierkirsche 

Acer platanoides ‚Olmsted‘ – Spitzahorn  Sorbus aria ‚Magnifica‘ – Mehlbeere 

Alnus x spaethii – Purpurerle   Sorbus intermedia ‚Brouwers‘ – Schw. Mehlbeere 

Amelanchier arborea ‚Robin Hill‘ – Felsenbirne Sorbus x thur. ‚Fastigiata‘ – Säulen-Mehlbeere 

Artenliste 3 (Sträucher): 

Amelanchier ovalis – Gemeine Felsenbirne  Malus sylvestris – Wildapfel 

Buxus sempervirens – Buchsbaum   Rhamnus cathartica – Kreuzdorn 

Cornus sanguinea – Roter Hartriegel   Ribes div. spec. – Beerensträucher 

Corylus avellana – Hasel    Rosa canina – Hundsrose 

Euonimus europaeus – Pfaffenhütchen  Salix caprea – Salweide 

Frangula alnus – Faulbaum   Salix purpurea – Purpurweide 

Genista tinctoria – Färberginster   Sambucus nigra – Schwarzer Holunder 

Ligustrum vulgare – Liguster   Viburnum lantana – Wolliger Schneeball 

Lonicera xylosteum – Heckenkirsche  Viburnum opulus – Gemeiner Schneeball 

Lonicera caerulea – Heckenkirsche 
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Artenliste 4 (Ziersträucher und Kleinbäume): 

Amelanchier div. spec. – Felsenbirne   Lonicera caprifolium – Gartengeißblatt 

Calluna vulgaris – Heidekraut    Lonicera nigra – Heckenkirsche 

Chaenomeles div. spec. – Zierquitte   Lonicera periclymenum – Waldgeißblatt 

Cornus florida – Blumenhartriegel   Magnolia div. spec. – Magnolie 

Cornus mas – Kornelkirsche    Malus div. spec. – Zierapfel 

Deutzia div. spec. – Deutzie    Philadelphus div. spec. – Falscher Jasmin 

Forsythia x intermedia – Forsythie   Rosa div. spec. – Rosen 

Hamamelis mollis – Zaubernuss   Spiraea div. spec. – Spiere 

Hydrangea macrophylla – Hortensie   Weigela div. spec. – Weigelia 

Artenliste 5 (Kletterpflanzen): 

Aristolochia macrophylla – Pfeifenwinde   Lonicera spec. – Heckenkirsche 

Clematis vitalba – Wald-Rebe    Parthenocissus tricusp. – Wilder Wein 

Hedera helix – Efeu     Polygonum aubertii – Knöterich 

Hydrangea petiolaris – Kletter-Hortensie  Wisteria sinensis – Blauregen 

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz 

wird hingewiesen.  


